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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.04.2019

Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

01.04.2019

Norm

AWG 2002 §1 Abs3

AWG 2002 §2 Abs1

AWG 2002 §4 Z2

AWG 2002 §15 Abs3

Rechtssatz

Eine Ablagerung im Sinne des AWG liegt dann vor, wenn sie nach den erkennbaren Umständen langfristig oder auf

Dauer erfolgt, sodass das „Ablagern“ etwas Langfristiges bedeutet, während eine Lagerung dann vorliegt, wenn die

betre8enden Sto8e wieder entfernt werden sollen, sodass das „Lagern“ etwas Vorübergehendes bedeutet, wobei sich

eine genaue zeitliche Grenze, die das Lagern vom Ablagern trennt, dem AWG nicht entnehmen lässt (vgl VwGH

2012/07/0129).

Schlagworte

Umweltrecht; Abfallwirtschaft; gefährlicher Abfall; Ablagerung; Lagerung;
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Zuletzt aktualisiert am
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